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Mit den angebotenen Kursen konnten 2019 an 
der SUPSI und der FHNW fast 50 neue Radon-
fachpersonen ausgebildet werden. 

Das Projekt «Radon mitigation ef�ciency 
(RAME)»
Die SUPSI hat Anfang 2019 im Auftrag des 
BAG das Projekt «Radon mitigation ef�ciency 
(RAME)» lanciert. Das Projekt soll die langfristi-
ge Wirksamkeit von Radonsanierungen beurtei-
len, die in fast 150 Gebäuden durchgeführt wur-
den, sodass die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer nötigenfalls zusätzliche Korrekturmass-
nahmen ergreifen können. Mithilfe des Projekts 
können ausserdem die Sanierungsmethoden 
identi�ziert werden, bei denen die langfristige 
Wirksamkeit nicht garantiert ist, und Lösungen 
zur Abhilfe gesucht werden. Die Studienergeb-
nisse werden 2020 vorliegen.

Das französisch-schweizerische INTERREG-
Projekt JURAD-BAT
Die Hochschule für Technik und Architektur Frei-
burg (HEIA-FR) und die Universität der Franche-
ComtØ haben 2016 das französisch-schweizeri-
sche INTERREG-Projekt JURAD-BAT lanciert. In 
diesem Rahmen wurde eine Informationsplatt-
form zu Radon und Innenraumluftqualität im 
Jurabogen entwickelt und 2019 aufgeschaltet 
(vgl. S. 33 in diesem Bericht).

JURAD-BAT: Neue Plattform zu Radon 
und Qualität der Innenraumluft

Die Schweizer Bevölkerung verbringt mehr als 80 Prozent ihrer Zeit 
im Innern von Gebäuden. Die Luftqualität in Innenräumen ist daher 
ein wichtiges Gesundheitskriterium. Wohnungen, Schulen, Büros 
oder Freizeitanlagen sind allesamt Lebensräume, die dabei zu be-
rücksichtigen sind und die gesamte Bevölkerung betreffen, insbe-
sondere auch vulnerable Personen, die emp�ndlich auf Luftver-
schmutzung reagieren. Die französisch-schweizerische Plattform 
JURAD-BAT, die sich diesem Thema widmet, wurde im Juni 2019 
eingeweiht.

Die Weltgesundheitsorganisation emp�ehlt, die 
Luftqualität in Innenräumen ganzheitlich zu be-
trachten und dabei die verschiedenen Schad-
stoffe zu berücksichtigen[2]. Das INTERREG-
Projekt JURAD-BAT, das die Hochschule für 
Technik und Architektur Freiburg und die Univer-
sität der Franche-ComtØ (Frankreich) im Jahr 
2016 lanciert haben, konkretisiert diesen Ansatz. 
Im Rahmen dieses Projekts, an dem das Bun-
desamt für Gesundheit beteiligt war, entstand 
vor kurzem die Plattform www.jurad-bat.net 
(zurzeit nur auf Französisch verfügbar).

Die Quellen der Luftverschmutzung in Innenräu-
men sind vielfältig und unterschiedlich. Aus 
Sicht des Strahlenschutzes ist es beispielsweise 
das Radon, ein nachgewiesener Erreger von 
Lungenkrebs, für das auf nationaler Ebene ein 

Aktionsplan umgesetzt wird (vgl. S. 30). Es gibt 
auch Schadstoffe biologischen (Schimmel) oder 
chemischen Ursprungs, wie z. B. �üchtige orga-
nische Verbindungen und Aldehyde, die von 
Einrichtungsmaterialien oder alltäglichen Ge-
brauchsgegenständen herrühren. Auch der Ein-
�uss der Gebäudenutzerinnen und Gebäudenut-
zer fällt ins Gewicht, insbesondere was die 
Verschmutzung durch Verbrennung (Rauchen, 
Kerzen usw.) oder die Verwendung stark emit-
tierender Reinigungsmittel anbelangt. All diese 
Schadstoffe neigen dazu, sich zu akkumulieren, 
wenn die Innenluft nicht ausreichend oft erneu-
ert wird. Dieses Phänomen verstärkt sich in 
luftdichten und energiegedämmten Gebäuden. 
Deshalb schreibt die SIA-Norm 180:2014 vor, 
dass für jeden Neubau oder jede grössere Reno-
vation in der Regel ein Lüftungskonzept ausge-
arbeitet werden soll.

Die als Online-Toolbox konzipierte Plattform 
JURAD-BAT (vgl. Abb. 21) bietet Hilfsmittel zur 
Kontrolle dieser Gesundheitsrisiken an, insbe-
sondere in Zusammenhang mit Radon. Sie rich-
tet sich an ein breites Publikum sowie an Bau-
fachleute und die öffentliche Hand. Die Plattform 
beinhaltet beispielsweise einen Leitfaden zur 
Selbstevaluation von Gebäuden, ein Kartie-
rungswerkzeug sowie praktische und techni-
sche Faktenblätter, die sich speziell an alle Per-
sonen richten, die Arbeiten ausführen möchten. 
Sie wurde am 4. Juni 2019 im Rahmen einer 
Doppelveranstaltung in Delsberg und MontbØli-
ard (Frankreich), eingeweiht. Wir laden Sie ein, 
dieses Tool für sich selbst zu entdecken!

[2]  WHO Housing and Health Guidelines, 2018Abb. 21: Homepage der Plattform JURAD-BAT, www.jurad-bat.net

Abb. 20: Projekt RAME: Überprüfung der langfristigen Wirksamkeit 
der Radon-Sanierungen



34 35

Überwachung der Umwelt

Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt durch das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) soll jeden signi�kanten Anstieg der 
Radioaktivität in der Umwelt rasch sichtbar machen und die durch-
schnittliche jährliche Strahlendosis evaluieren, der die Schweizer 
Bevölkerung ausgesetzt ist. Zu diesem Zweck betreibt das BAG ein 
automatisches Messnetz zur Bestimmung der Radioaktivität in der 
Luft und im Wasser. Parallel dazu erarbeitet es ein Programm mit 
Proben und Messungen, an dem sich auch andere Laboratorien des 
Bundes sowie Kantone und Hochschulinstitute beteiligen. Die Er-
gebnisse der Umweltüberwachung werden jedes Jahr im «Jahres-
bericht Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz» 
sowie auf der Internetplattform «Radenviro» des BAG veröffentlicht.

Aktualisierung der Plattform Radenviro
Das BAG hat Ende Oktober 2019 eine neue Ver-
sion der Website www.radenviro.ch aufgeschal-
tet, um die Information der Öffentlichkeit zu 
verbessern und den Austausch unter Fachleuten 
zu erleichtern (Abb. 22). Auf der neuen Version, 
die auch via Tablet und Smartphone zugänglich 
ist, können leicht Hinweise zu den Daten erfasst 
oder Plausibilitätsbereiche zu den Ergebnissen 
angegeben werden, was zu einer besseren 
Verständlichkeit für die Öffentlichkeit führt. Zu-
dem wurde ein geschützter Bereich für Fachper-
sonen (Zugang auf Anfrage) geschaffen, in dem 
sämtliche Informationen konsultiert und Daten 
auch exportiert oder gedruckt werden können.  

Automatisches Messnetz URAnet
Das BAG betreibt ein neues automatisches 
Messnetz zur Überwachung der Radioaktivität 
in der Luft (URAnet aero), das seit September 
2018 vollständig in Betrieb ist. Im Laufe des 
ersten ganzen Betriebsjahrs �elen zwei (von 15 
gelieferten) Messsonden wiederholt aus und 
mussten schliesslich an den Hersteller retour-
niert werden. Da die Reparatur mehrere Monate 
dauerte und das BAG nur über eine Ersatzsonde 
verfügt, war die Messstation Liebefeld mehrere 
Wochen ausser Betrieb. Um solchen Problemen 
in Zukunft vorzubeugen, hat das BAG zusätzli-
che Ersatzsonden und Kühlsysteme bestellt. 

Davon abgesehen hat das Messnetz aber ein-
wandfrei funktioniert und die erwartete Leis-
tung erbracht. 

Das BAG hat entschieden, die URAnet-aero-
Station in Freiburg an den Standort «Ufem 
Horn» zu verschieben, der sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Kernkraftwerks Mühleberg 
be�ndet. Dieses hat am 20. Dezember 2019 den 
Betrieb eingestellt (Abb. 23). Allfällige Abgaben 
von Radioaktivität in die Luft, die beim Rückbau 
freigesetzt werden könnten, wären deutlich 
schwächer und würden stärker lokal auftreten 
als während der Betriebsphase. Diese Verände-
rung in der Art des Risikos gab den Ausschlag 
für den Entscheid zur Versetzung der Station. 
Die Versetzung erfolgt im Februar 2020, d. h. 
einige Monate vor Beginn der Rückbauarbeiten.

Wichtigste Ergebnisse der Überwachung 2019
Die Messergebnisse aus der Umweltüberwa-
chung 2019 haben keine anormalen Werte ge-
zeigt. Die Ergebnisse bestätigen somit, dass die 
natürliche Radioaktivität in der Schweiz über-
wiegt. Allerdings bestehen, hauptsächlich auf-
grund der Geologie, regionale Abweichungen. 
Die Radioaktivität künstlichen Ursprungs als 
Folge des Niederschlags von Kernwaffentests 
und des Unfalls in Tschernobyl ist geogra�sch 
ebenfalls ungleichmässig verteilt: In den Alpen 
und auf der Alpensüdseite sind die Werte für 
Caesium-137 und Strontium-90 noch immer 
leicht höher als im Mittelland. 

Obwohl die Konzentrationen von Caesium-137 
seit 1986 stetig abnehmen, werden in bestimm-
ten Nahrungsmitteln (z. B. in einheimischen 
oder eingeführten Wildpilzen, Honig oder Hei-
delbeeren) noch immer erhöhte Werte gemes-
sen. Überschreitungen des Grenzwerts für Le-
bensmittel, der gemäss der am 1. Mai 2017 in 
Kraft getretenen Tschernobyl-Verordnung bei 
600 Bq/kg liegt, wurden 2019 wiederum im 
Fleisch von Tessiner Wildschweinen festgestellt. 
Seit einigen Jahren kontrolliert der Veterinär-
dienst des Kantons Tessin systematisch die 
Radioaktivität aller auf dem Kantonsgebiet ge-
jagten Wildschweine. Davon abgesehen wurden 
2019 bei den in der Schweiz geprüften Lebens-
mitteln keine weiteren Überschreitungen des 
Grenzwerts für Caesium-137 beobachtet. 

Im Rahmen der Überwachung der Kernkraftwer-
ke und der Forschungszentren (PSI, CERN) wur-
den mit den 2019 durchgeführten Messungen 
Spuren von Luftemissionen nachgewiesen. 

Feststellbar waren namentlich erhöhte Kohlen-
stoff-14-Werte in Blättern in der Umgebung der 
Kernkraftwerke sowie erhöhte Konzentrationen 
von Isotopen mit kurzer Halbwertszeit (Natrium- 
24, Iod-131), welche die Beschleuniger der For-
schungszentren produzieren. In der Aare und im 
Rhein zeigten sich gelegentlich Spuren �üssiger 
Abgaben in den Sedimenten, insbesondere 
während der Revision der Kernkraftwerke Bez-
nau und Mühleberg im Juli und August. Die 
Messungen ergaben im April und Mai auch 
leicht erhöhte Tritium-Konzentrationen (Aktivitä-
ten in der Grössenordnung von 8�10 Bq/l) in der 
Aare bei Brugg nach der Revision des Kernkraft-
werks Gösgen. Im gleichen Zeitraum betrugen 
die monatlichen Tritium-Konzentrationen im 
Rhein bei Weil am Rhein rund 4 Bq/l. Die Abga-
ben dieser künstlichen Radionuklide an die Um-
welt blieben aber immer deutlich unter den 
erlaubten Werten. 

2017 haben das Eidgenössische Nuklearsicher-
heitsinspektorat (ENSI) und das BAG im Hinblick 
auf den Rückbau des Kernkraftwerks Mühleberg 
gemeinsam ein Programm für zusätzliche Mes-
sungen in der Umgebung des Kernkraftwerks 
lanciert. Das Ziel des dreijährigen Zusatzpro-
gramms besteht darin, vor dem Beginn der Ar-
beiten einen Nullpunkt für die radiologische 
Situation festzusetzen, insbesondere für einige 
spezielle Radionuklide. So lassen sich später die 
effektiven radiologischen Auswirkungen durch 
den Rückbau der Anlage auf die Umwelt bestim-
men. Die separate Veröffentlichung sämtlicher 
Ergebnisse dieses Messprogramms ist für 2020 
geplant.

Abb. 22: Neue Version der Website www.radenviro.ch

Abb. 23: Am 20. Dezember 2019 wurde im Kernkraftwerk 
Mühleberg der Betrieb eingestellt. ('KEYSTONE/PK)
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In der unmittelbaren Umgebung von Unterneh-
men, die Tritium verwenden, ergab die Überwa-
chung, wie schon in der Vergangenheit, eine 
signi�kante Kontamination der Umwelt (Nieder-
schläge, Lebensmittel), insbesondere bei der 
mb Microtec in Niederwangen. Zwischen Ende 
Februar und Anfang März 2019 betrug die maxi-
male Tritium-Konzentration, die in den unter-
suchten Niederschlägen aus der nordöstlich der 
mb Microtec gelegenen Sammelstelle gemes-
sen wurde, 3220 Bq/l. Dies ist der höchste
Wert, der in den vergangenen zehn Jahren in 
der Umgebung dieses Unternehmens gemes-
sen wurde. Er entspricht 16 % des neuen Im-
missionsgrenzwerts von 20 000 Bq/l für dieses 
Radionuklid in den öffentlich zugänglichen Ge-
wässern. Trotzdem wichen die Tritium-Abgaben 
der mb Microtec an die Umwelt nicht von den in 
diesem Zeitraum üblichen Werten ab und lagen 
deutlich unter den Grenzwerten für die Abga-
ben. Ausserdem blieben auch die in Nieder-
schlagsproben der anderen drei Stationen (SE, 
SW und NNW) im gleichen Zeitraum gemesse-
nen Tritium-Konzentrationen auf sehr tiefem 
Niveau. Daraus kann geschlossen werden, dass 
besondere meteorologische Bedingungen 
(Wind aus einer Richtung) die höheren Konzent-
rationen verursachten.

Bei den Lebensmitteln wurden in Destillaten 
von Obst- und Gemüseproben (˜pfel, Birnen, 
Rhabarber, Salat usw.), die der Kanton Bern 
Ende August 2019 in der Nähe des Unterneh-
mens mb Microtec gesammelt hatte, Tritium-
Konzentrationen zwischen 30 und 370 Bq/l ge-
messen. Der Konsum solcher Lebensmittel 
stellt keine Gefahr für die Gesundheit der An-
wohnerinnen und Anwohner dar, da die zusätzli-
chen Dosen aus dem regelmässigen Verzehr 
solcher Produkte (Regenwasser und Gemüse) 
10 �Sv/Jahr nicht überschreiten würden. Den-
noch be�nden sich die Werte im oberen Bereich 
der Messungen über die letzten zehn Jahre. Im 
Bewusstsein um die Problematik hat sich das 
Unternehmen verp�ichtet, seine Emissionen 
durch Erneuerung seines Belüftungssystems 
bis 2020 zu verringern. Sowohl die Suva als auch 
das BAG verfolgen das Vorhaben weiter.

Hohe Tritium-Messwerte im Abwasser der 
Rauchgasreinigungsanlage der Kehrichtver-
brennungsanlage KVA Basel 
Im Januar 2019 hat das Kantonale Laboratorium 
Basel-Stadt im Abwasser der Rauchgasreini-
gungsanlage der KVA Basel in einer Wochen-
mischprobe (Woche 3) eine ausserordentlich 
hohe Tritiumkonzentration von 833 kBq/L festge-
stellt. Die daraus abgeschätzte Gesamtaktivität 
von rund 700 GBq Tritium beträgt mehr als das 
1000-fache der Bewilligungsgrenze (LA HTO = 
0.3 GBq) und stellt damit einen Verstoss gegen 
die Strahlenschutzverordnung dar. In Umwelt-
proben haben die vom BAG und vom Kantonalen 
Laboratorium durchgeführten Messungen keine 
signi�kant erhöhten Tritiumkonzentrationen 
gezeigt.

Sowohl im Regenwasser bei Binningen in der 
Nähe der KVA, als auch im Rheinwasser unter-
halb der KVA blieben die Tritium-Messwerte 
sehr tief. Es bestand also keine Gefahr für die 
Gesundheit der Bevölkerung. Derzeit wird je-
doch eine Untersuchung durchgeführt, um fest-
zustellen, ob diese vorschriftswidrige Entsor-
gung von radioaktivem Abfall zusammen mit 
Siedlungsabfällen fahrlässig oder vorsätzlich 
erfolgte.

Weiterführende Informationen: 
www.kantonslabor.bs.ch (Berichte; Umwelt). 

Im November 2019 folgte die Sicherheitsver-
bundübung SVU19. In Vorbereitung darauf über-
mittelte die Übungsleitung vier Lageberichte. 
Demnach sollten die drei inhaftierten Täter des 
Genfer Anschlags am Strafgericht Bellinzona vor 
Gericht gestellt werden. Infolgedessen erhöhte 
die Terrororganisation, der sie angehörten, den 
Druck auf die Schweiz. Einzelne Anschläge auf 
Parlamentarier, Desinformation und Verunsiche-
rung verschlechterten gemäss Szenario die 
Lage deutlich. Ein Terroranschlag am Bahnhof 
Zürich forderte zusätzliche Opfer, der Bahnver-
kehr der ganzen Schweiz war beeinträchtigt. 

Die SVU zielte darauf, dass alle Sicherheitsele-
mente von Bund und Kantonen gemeinsam eine 
langandauernde Terrorlage bewältigen mussten. 
Sehr viele Stäbe der Polizei und des Bevölke-
rungsschutzes arbeiteten bei der Übung Hand in 
Hand. Das BAG hat einen Krisenstab aus Vertre-
terinnen und Vertretern der Direktion sowie 
Mitarbeitenden der Abteilungen Strahlenschutz, 
übertragbare Krankheiten, Ressourcenmanage-
ment und Kommunikation eingesetzt (Abb. 24). 
Der Bundesstab Bevölkerungsschutz hatte 
koordinierende Aufgaben auf Stufe Bund zu 
bewältigen.

Zusätzliche Herausforderung: die Gesamt-
notfallübung GNU19
Unmittelbar im Anschluss an die SVU fand die 

BAG beteiligt sich an nationalen Notfall-
übungen

Terroristische Anschläge, Attentate auf bekannte Persönlichkeiten, 
Ausfälle von kritischen Infrastrukturen wie Kernkraftwerke und Ein-
schränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit: Sind derartige 
Szenarien in der Schweiz undenkbar, oder doch nicht? Der Bund 
organisiert regelmässig Übungen, um zu testen, wie ef�zient seine 
Krisenbewältigungsprozesse sind. Zwei solche Übungen fanden im 
November 2019 statt, die Sicherheitsverbundübung (SVU19) und im 
Anschluss daran die Gesamtnotfallübung (GNU19), für die ein 
schwerer Störfall im Kernkraftwerk Beznau angenommen wurde. 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat aktiv an diesen Übungen 
teilgenommen.

Grosse Stabsrahmenübungen zu terroristi-
scher Bedrohung
Um die Prozesse im Fall einer terroristischen 
Bedrohung zu testen, hat der Bund zwei grosse 
Stabsrahmenübungen durchgeführt. Im Rahmen 
der Strategischen Führungsübung (SFU) von 
2017 hatten die Generalsekretariate, der Bun-
desrat sowie der Kanton Genf eine Terrorlage im 
Raum Genf zu bewältigen. Am Ende dieser 
Übung wurden drei Terroristen festgenommen. 

Abb. 24: Der Krisenstab des BAG während der 
Sicherheitsverbundübung (SVU19)
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Gesamtnotfallübung GNU19 mit dem Kernkraft-
werk Beznau statt. Das Szenario beinhaltete 
einen Brand, gefolgt von einer Kernschmelze 
und der Freisetzung von Radioaktivität in die 
Umwelt (Abb. 25). Die Nationale Alarmzentrale 
(NAZ) beschloss � gemeinsam mit dem Kern-
kraftwerk Beznau, dem Eidgenössischen Nukle-
arsicherheitsinspektorat (ENSI) und dem Stand-
ortkanton Aargau � umfassende und sofortige 
Schutzmassnahmen für die Bevölkerung. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem grenznahen Aus-
land wurde beübt und überprüft.

Während der dreitägigen Übung führte die Abtei-
lung Strahlenschutz im Rahmen ihrer Mess- und 
Probenahme-Prozesse Messungen der Radioak-
tivität in der Umwelt und im Labor durch. Unter 
Federführung des BAG war es die Aufgabe des 
Bundesstabs Bevölkerungsschutz, unter gros-
sem Zeitdruck eine Notverordnung zu erarbei-
ten. Damit konnten die von der NAZ angeordne-
ten Sofortmassnahmen der Bevölkerung 
angepasst werden. Nachdem erste Messresul-
tate aus den betroffenen Gebieten eingetroffen 
waren, war es möglich, diese noch besser zu 
de�nieren und die Schutzmassnahmen entspre-
chend anzupassen. In intensiven Diskussionen 
und Telefonkonferenzen mit den betroffenen 
Stellen des Bundesstabes konnte eine Notver-
ordnung erarbeitet und dem Bundesrat zeitge-
recht �  in �ktiver Form � vorgelegt werden.

Fazit
Die grossen Übungen des Bundes sind zwar 
aufwändig, sie liefern jedoch wertvolle Erkennt-
nisse. Alle involvierten Akteurinnen und Akteure 
können davon pro�tieren, indem sie Verbesse-
rungen für die eigene Organisation oder deren 
Abläufe umsetzen. Die Übungen werden nun 
ausgewertet, die Schlussberichte mit Verbesse-
rungsvorschlägen werden Anfang 2020 vorliegen. 

Abb. 25: Illustration 
der radioaktiven 
Wolke, die im 
Rahmen der 
Gesamtnotfallübung 
(GNU19) aus dem 
Kernkraftwerk 
Beznau austritt

Neue Gesetzgebung über den Schutz vor 
Gefährdungen durch nichtionisierende 
Strahlung und Schall 
Die neue Verordnung zum Bundesgesetz über 
den Schutz vor Gefährdungen durch nichtioni-
sierende Strahlung und Schall (V-NISSG; SR 
814.711) ist am 1. Juni 2019 in Kraft getreten. 
Mit dieser Verordnung will der Bundesrat das 
vom Parlament am 16. Juni 2017 verabschiedete 
Gesetz (NISSG; SR 814.71) umsetzen.

Die  V-NISSG schützt die Bevölkerung vor schäd-
lichen Wirkungen von Solarien, Licht- und Laser-
behandlungen, Laserpointern und Veranstaltun-
gen mit Schall und Laserstrahlung. Die Verord-
nung verbietet gefährliche Laserpointer, stellt 
für gewisse kosmetische Behandlungen Anfor-
derungen an die Ausbildung, regelt die Verwen-
dung von Solarien und stellt Anforderungen an 
die Durchführung von Veranstaltungen mit 
Schall und Laserstrahlung. Zu einem überwie-
genden Teil übernehmen die Kantone die Voll-
zugsaufgaben. Der Bund vollzieht das Gesetz in 
Teilbereichen. Dazu gehört auch die Verfassung 
von Vollzugshilfen, die für die kantonalen Kont-
rollen bereitzustellen sind. In der V-NISSG sind 
diverse Übergangsbestimmungen und Entsor-
gungsfristen für gefährliche Laserpointer vorge-
sehen (vgl. Übersicht in Abb. 27).

Das Bundesgesetz, auf das sich die V-NISSG 
abstützt, überträgt zudem dem BAG die Aufga-
be, die Öffentlichkeit über die gesundheitlichen 
Wirkungen und die Risiken von nichtionisieren-
der Strahlung und Schall zu informieren. 

Hinweis: Weitere Informationen zur neuen 
Gesetzgebung �nden Sie im Interview mit der 
Projektleiterin Evelyn Stempfel, Seite 5 ff. in 
diesem Bericht.

Die neue V-NISSG: Bilanz zum Verbot von 
Laserpointern
Die V-NISSG verbietet nicht nur die Ein- und 
Durchfuhr, sondern auch den Besitz, das Anbie-
ten und die Abgabe von Laserpointern der Klas-
sen 1M, 2, 2M, 3R, 3B und 4 sowie von nicht 
oder falsch klassierten Laserpointern. Diese 
Verbote gelten ebenso für Zubehör, sofern es 
geeignet ist, die Laserstrahlung von Laserpoin-
tern zu bündeln. Ein Laserpointer ist de�niert als 
Lasereinrichtung, die auf Grund ihrer Grösse 
und ihres Gewichts in der Hand gehalten und 
mit der Hand geführt werden kann und die für 
Zeige- und Vergnügungs- sowie Abwehr- und 

Gesundheitsschutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NIS) und Schall

Am 1. Juni 2019 ist die Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung und Schall V-NISSG in Kraft getreten. Gemein-
sam mit dem Zoll überwacht das BAG seitdem das neu eingeführte Verbot 
gefährlicher Laserpointer und zieht sechs Monate später eine erste Bilanz. 
Hinsichtlich der neuen Bestimmungen zu Veranstaltungen mit Schall hat 
eine Arbeitsgruppe aus Branchenvertreterinnen und -vertretern dem BAG 
eine Empfehlung zur Messmittelwahl vorgelegt. 2020 wird die Gruppe eine 
weitere Empfehlung für das Messverfahren erarbeiten. 

Abb. 26: Typisches Beispiel eines Laserpointers der 
Klasse 3B, mit charakteristischem grünem Strahl (532 nm, 
Nd-YAG), zwischen 50 und 100 mW
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Vergrämungszwecke Laserstrahlung ausstrahlt.
Der Vollzug der V-NISSG bezüglich Besitz, Anbie-
ten und Abgabe fällt in die Zuständigkeit der 
Kantone. Die Eidgenössische Zollverwaltung 
(EZV) vollzieht das Ein- und Durchfuhrverbot. 
Sie kontrolliert den Waren- und den Personen-
verkehr und übermittelt kon�szierte Laserpoin-
ter an das BAG. Dieses bestimmt mithilfe einer 
speziellen Messeinrichtung die Klasse und Stär-
ke der Strahlung. Bei Verdacht auf Verstoss ge-
gen die V-NISSG werden die Laserpointer mit 
den Messergebnissen an die kantonalen Straf-
behörden übergeben, die als mögliche Konse-
quenz Strafanzeige einreichen.

Gemäss Stand vom 31. Dezember 2019 hat das 
BAG insgesamt 118 von 130 beschlagnahmten 
Produkten geprüft. Die restlichen zwölf Produk-
te waren keine Laserpointer im Sinne der V-
NISSG. Sie wurden den zuständigen Stellen 
weitergeleitet (EZV, Swissmedic oder Eidgenös-
sisches Starkstrominspektorat ESTI). Von den 
118 überprüften Laserpointern waren 59 � ge-
nau die Hälfte � nicht oder falsch gekennzeich-

net. Sämtliche gemessenen Laserpointer 
konnten einer verbotenen Klasse zugeordnet 
werden: 59 der Klasse 2, 22 der Klasse 3R, 
30 der Klasse 3B (vgl. Abb. 26) und zwei der 
Klasse 4. Hinzu kommen zwei nicht funktions-
tüchtige Laserpointer sowie zwei Laserpointer 
der Klasse 1 mit falscher Kennzeichnung. Solche 
Laserpointer, die in der Regel über das Internet 
bestellt wurden, könnten sehr leicht als Spiel-
zeug in die Hände von Kindern geraten. 

Neben der Gefahr von Augenschäden durch die 
Laserstrahlung ging von den beiden Laserpoin-
tern der Klasse 4 mit blauem Strahl einer Stärke 
von ungefähr 0,8 Watt auch Brandgefahr aus. 
Eine mitgelieferte orange Brille war vermutlich 
als Augenschutz für die Nutzerin oder den Nut-
zer gedacht, allerdings nicht entsprechend als 
Schutz gekennzeichnet. Bei einer der Brillen 
wurde die Schutzkraft getestet: Sie liess innert 
weniger als fünf Sekunden Strahlung durch, 
obwohl Schutzbrillen gegen Laserstrahlung 
normgemäss mindestens fünf Sekunden stand-
halten müssen (Abb. 28).

Branchenempfehlung für die Messmittel-
wahl zur Ermittlung von Schallpegeln an 
Veranstaltungen
Während der Vernehmlassung zur neuen Verord-
nung zum Bundesgesetz über den Schutz vor 
Gefährdungen durch nichtionisierende Strah-
lung und Schall (V-NISSG) organisierte sich die 
Veranstalterbranche mit 144 identischen Stel-
lungnahmen und weiteren zahlreichen Stellung-
nahmen zu den vorgesehenen neuen Bestim-
mungen zu Veranstaltungen mit Schall. Auf 
Grund dieser zahlreichen Stellungnahmen hat 
sich das BAG im September 2018 mit Vertrete-
rinnen und Vertretern von national oder überregi-
onal tätigen Verbänden im Bereich Schall und 
Veranstaltungen getroffen. Das Ziel des Treffens 
war, eine gemeinsame Lösung für die Anpas-
sung des Entwurfs der V-NISSG zu �nden. Die 
Branchenvertreterinnen und -vertreter und das 
BAG haben sich darauf geeinigt, die Aufzeich-
nungsp�icht für Veranstaltungen zwischen 93 
und 96 dB(A) und für Veranstaltungen zwischen 

96 und 100 dB(A) unter 3 Stunden aus der V-
NISSG zu streichen und auch keine neuen Anfor-
derungen an die Schallmessmittel für Veranstal-
ter zu stellen. Damit der Gesundheitsschutz und 
die Messqualität trotzdem gewährleistet sind, 
haben sich die Branchenvertreterinnen und 
-vertreter verp�ichtet, eine Empfehlung zur 
Messmittelwahl zu erarbeiten. Diese Branchen-
empfehlung wurde dem BAG in ihrer Endversion 
am 26. Februar 2019 übergeben mit der Ab-
sichtserklärung, eine weitere Empfehlung für 
das Messverfahren zu erarbeiten. Die Arbeits-
gruppe hat die Arbeiten nahtlos aufgenommen 
und sollte im 2020 damit fertig sein. 

Das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefähr-
dungen durch nichtionisierende Strahlung und 
Schall (NISSG) verlangt, dass dem Bundesrat in 
acht Jahren eine Evaluation über die Wirksam-
keit und die Notwendigkeit der Regelungen 
vorgelegt wird. Das BAG und die Vollzugsbehör-
den werden diese Branchenlösungen dabei 
überprüfen.

Abb. 28: Prüfung der Wirksamkeit 
bei einer Schutzbrille, die zu 
einem Laserpointer der Klasse 4 
mitgeliefert wurde: vor (oben 
links), während (oben rechts � 
man beachte die Rauchentwick-
lung) und nach der Exposition 
(unten)
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Abb. 27: Übersicht zu allen Übergangsfristen und den Fristen für die Entsorgung von Laserpointern in der V-NISSG
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Laserpointer der Klassen 1M, 
2M, 3R, 3B und 4 entsorgen 
bis (Art. 29 Abs. 4 V-NISSG)

Betrieb von Solarien nach 
bestehendem Recht zulässig 
(Art. 29 Abs. 1 V-NISSG)

Veranstaltungen mit Laser nach bestehender 
SLV zulässig (Art. 29 Abs. 3)

Verwendung von Laserpointern der Klasse 2 in Innenräumen 
zulässig (Art. 29 Abs. 5)

Laserpointer der Klasse 2 entsorgen (Art. 29 Abs. 5 V-NISSG)

Kosmetische Behandlungen mit NIS und Schall ohne SK-Nachweis zulässig (Art. 29 Abs. 2)

Betrieb von Solarien mit Zutrittsbeschränkung für Minderjährige 
(Art. 29 Abs. 1V-NISSG)












